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ZUSATZBEDINGUNGEN  
FAVORIT MULTICHOICE.

I. ALLGEMEINES

ART. 1 ABSCHLUSS DER VERSICHERUNG, 
 ÄNDERUNG DER VERSICHERUNGSVARIANTE  
UND PRÄMIEN
1. Personen, die die gesetzlichen Aufnahmebedingun

gen erfüllen und im entsprechenden Einzugsgebiet 
der Versicherungen mit eingeschränkter Wahl des Leis
tungserbringers (besondere Versicherungsform) ihren 
zivilrechtlichen Wohnsitz haben, sind berechtigt, diese 
Versicherungsvarianten abzuschliessen. Vorbehalten 
bleiben gesetzliche Sonderregelungen und die Um
teilung wegen vertragswidri gen Verhaltens. Die 
besonderen Versicherungsformen kommen unter 
Umständen nicht in allen Regionen zum Einsatz.

2. Ist die ärztliche Behandlung in der gewählten Versi
cherungsvariante durch den gewählten Leistungser
bringer aus Gründen, die bei der versicherten Person 
liegen, nicht mehr möglich (z.B. bei Übertritt der ver
sicherten Person in ein Pflegeheim, vorübergehender 
Auslandaufenthalt), so ist der Versicherer berechtigt, 
die versicherte Person unter Einhaltung einer Frist von 
30 Tagen auf Beginn eines Kalendermonats in die 
ordentliche Krankenpflegeversicherung des Versiche
rers umzuteilen.

Für diese ZB sind die Allgemeinen Versicherungsbedingungen (AVB) für die Krankenpflege  und 
Taggeldversicherung nach KVG vollumfänglich anwendbar. Bei allfälligen Widersprüchen gehen 
die ZB den AVB vor.

3. Bei einem Wegzug aus dem Einzugsgebiet der 
gewählten Versicherungsvariante teilt der Versicherer 
die versicherte Person auf Anfang des Monats, wel
cher der Wohnsitzverlegung folgt, in die ordentliche 
Krankenpflegeversicherung des Versicherers um. Der 
Wegzug aus dem Gebiet der gewählten Versiche
rungsvariante ist dem Versicherer innert Monatsfrist zu 
melden. Bei Wohnsitzverlegung in das Gebiet einer 
anderen eingeschränkten Versicherungsvariante haben 
die versicherten Personen das Recht, ein anderes ein
geschränktes Versicherungsmodell in einer neuen 
gewählten Versicherungsvariante weiterzuführen.

4. Löst der in der ausgewählten Versicherungsvariante 
ausgewählte Leistungserbringer mit dem Versicherer 
den Vertrag auf, können die betroffenen versicherten 
Personen innerhalb einer Frist von 30 Tagen seit 
schriftlicher Aufforderung des Versicherers nach ihrer 
freien Wahl einen Leistungserbringer in der ausge
wählten Versicherungsvariante wählen oder in die 
ordentliche Krankenpflegeversicherung des Versiche
rers wechseln. Wird in der vorgegebenen Frist dem 
Versicherer kein neuer Leistungserbringer gemeldet, so 
führt dies per Beginn des Folgemonats automatisch 
zum Wechsel in die ordentliche Krankenpflegever
sicherung des Versicherers.

5. Bei Auflösung des Vertrags zwischen dem Versicherer 
und dem Leistungserbringer respektive dessen Netz
werk fällt die gewählte Versicherungsvariante per Ende 
Jahr dahin. Erfolgt keine Mitteilung über einen Wech
sel bei besonderen Versicherungsformen gemäss 
Art. 11 Abs. 2 der AVB, führt dies per 1. Januar des 
Folgejahrs automatisch zum Wechsel in die ordent
liche Krankenpflegeversicherung des Versicherers.

6. Versicherte Personen mit besonderen Versicherungs
formen erhalten Prämienermässigungen.
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ART. 2 AUSNAHMEN DER EINGESCHRÄNKTEN 
LEISTUNGSERBRINGERWAHL
Für folgende Behandlungen und Untersuchungen gilt für 
alle besonderen Versicherungsformen die freie Leistungs
erbringerwahl, vorbehältlich abweichender Regelungen in 
den entsprechenden Zusatzbedingungen:
a. Gynäkologische Untersuchungen und Behandlungen
b. Kinderarztbesuche bis zum vollendeten 18. Altersjahr
c. Augenärztliche Untersuchungen beim Spezialarzt für 

Ophthalmologie
d. Befristete Auslandsaufenthalte bis zu sechs Monaten
e. Notfälle
Sollten anschliessend an eine Notfallkonsultation weitere 
Kontrollkonsultationen oder Folgebehandlungen nötig sein, 
müssen diese innerhalb der eingeschränkten Leistungs
erbringerwahl der entsprechenden besonderen Versiche
rungsform erfolgen.

ART. 3 FOLGEN DES VERTRAGSWIDRIGEN 
 VERHALTENS
1. Liegt ein Verstoss gegen die Verpflichtungen der jewei

ligen besonderen Versicherungsform vor, kann der 
Versicherer die Leistungen auf 50 Prozent des Leis
tungsbetrags (nach Abzug der gesetzlichen Kosten
beteiligungen) reduzieren.

2. Bei wiederholtem vertragswidrigem Verhalten wird 
die versicherte Person auf den nächstfolgenden 
Monatsbeginn nach Mitteilung aus der besonderen 
Versicherungsform ausgeschlossen und in die ordent
liche Krankenpflegeversicherung umgeteilt.

3. Ein erneuter Wechsel in eine besondere Versiche
rungsform ist frühestens zwölf Monate nach der Umtei
lung auf das darauf folgende Kalenderjahr möglich.

ART. 4 MASSNAHMEN ZUR INTEGRIERTEN 
 VERSORGUNG UND CARE MANAGEMENT
Die versicherte Person ist bei Vorliegen einer spezifischen 
(insbesondere chronischen oder potenziell chronischen) 
Erkrankung auf Verlangen des Versicherers verpflichtet, 
sich speziellen Massnahmen der integrierten Versorgung 
zu unterziehen. Diese können zum Beispiel Disease oder 
ChronicCareManagementProgramme, Betreuung durch 
das Care Management des Versicherers oder die Aus
wahl besonderer Leistungserbringer beinhalten. Die Pro
gramme und die durchführenden Leistungserbringer wer
den vom Versicherer bezeichnet. Die Einwilligung zur 
Teilnahme an den Programmen der integrierten Versor
gung und des Care Managements wird mit der versicher
ten Person schriftlich vereinbart.

II. ANWENDUNGSBEREICH

ART. 5 ZWECK
1. Die Krankenpflegeversicherung FAVORIT MULTICHOICE 

ist eine besondere Versicherungsform mit einge
schränkter Wahl des Leistungserbringers.

2. Die in FAVORIT MULTICHOICE versicherten Personen 
erklären sich bereit, als Erstkontakt zwischen einer 
Beratung in einer Partnerapotheke, einem telefoni
schen Beratungsgespräch mit santé24 oder einer digi
talen SymptomCheckApplikation («SymptomCheck
Applikation») auszuwählen.

3. Versicherungsträger ist die SWICA Krankenversiche
rung AG.

4. FAVORIT MULTICHOICE basiert auf dem Prinzip der 
Beratung durch eine Partnerapotheke, einer telefoni
schen Beratung durch santé24 oder der Konsultation 
einer SymptomCheckApplikation, die der Konsulta
tion eines Leistungserbringers gemäss MULTICHOICE
Verzeichnis vorangeht. Der Versicherer bezahlt aus 
FAVORIT MULTICHOICE insbesondere die gesetzli
chen Versicherungsleistungen für ambulante und stati
onäre Behandlungen und Untersuchungen, sofern vor 
einem Arzt oder Spitalbesuch eine Beratung bei einer 
Partnerapotheke, eine telefonische Beratung durch 
santé24 oder die Konsultation einer SymptomCheck
Applikation durchgeführt und die entsprechenden 
Empfehlungen befolgt wurden. Die Behandlungen 
und Untersuchungen müssen von einem zugelas
senen Leistungserbringer gemäss MULTICHOICE 
Verzeichnis (Arzt, Spital, Apotheke etc.) durch geführt 
werden.

5. Die versicherte Person wählt bei Behandlungen  
und Untersuchungen sowie bei einem Bezug eines 
Medikaments einen Leistungserbringer aus dem 
MULTICHOICE Verzeichnis aus.

6. In Abweichung von Art. 2 wählt die versicherte Per
son für gynäkologische, augen und kinderärztliche 
Behandlungen und Untersuchungen einen Leistungs
erbringer aus dem MULTICHOICE Verzeichnis aus. 
Vorgängig muss weder eine Partnerapotheke noch 
santé24 oder die SymptomCheckApplikation konsul
tiert werden.
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365 TAGE IM JAHR RUND UM DIE UHR FÜR SIE DA.

Telefon 0800 80 90 80 / swica.ch

7. Mit dem Abschluss des FAVORITMULTICHOICEVer
sicherungsmodells erklärt sich die versicherte Person 
einverstanden, santé24 Einsicht in die für dieses Ver
sicherungsmodell notwendigen Diagnose, Behand
lungs und Rechnungsdaten ihrer medizinischen Versor
gung zu gewähren. Diese Versicherungsform erfordert 
zudem einen Datenaustausch zwischen santé24, dem 
Versicherer und allfälligen zur Leistungserbringung 
nötigen Dritten (wie z.B. Ärzte und Spitäler). Dabei 
handelt es sich um Rechnungsdaten der versicherten 
Person. Diese werden ins besondere Spezialisten, Spi
tälern und anderen im Rahmen der medizinischen und 
organisatorischen  Leistungserbringung involvierten Per
sonen und Institutionen zwecks Durchführung des Ver
sicherungsvertrags bekannt gegeben.

8. Die SymptomCheckApplikation gibt Empfehlungen 
ab und ist kostenlos. Die von santé24 erteilte Beratung 
ist kostenlos. Die versicherte Person bezahlt für den 
Anruf den üblichen Telefontarif. Bei jedem durchge
führten SymptomCheck entscheidet die versicherte 
Person, ob sie die Daten an santé24 durch eine ent
sprechende Bestätigung freigeben möchte oder nicht. 
santé24 hat ohne diese Freigabe keinen Zugriff auf 
die von der versicherten Person eingegebenen Daten. 
Diese Daten sowie die durchgeführten Telefonge
spräche werden von santé24 nach den jeweils gel
tenden datenschutzrechtlichen Vorgaben archiviert. Im 
Streitfall können die Aufzeichnungen als Beweismittel 
geltend gemacht werden. santé24 ist ein unabhängi
ger medizinischer Leistungserbringer und ist Teil der 
SWICA Gruppe. Zwischen der SWICA Krankenver
sicherung AG und santé24 findet kein automatischer 
Datenaustausch statt. Der Versicherer hat ohne ent
sprechende Bevollmächtigung durch die versicherte 
Person keinen Zugriff auf diese Informationen.

9. Datenschutz SymptomCheckApplikation
 Für den Betrieb und das Inverkehrbringen der Symp

tomCheckApplikation ist der Anbieter der Symptom
CheckApplikation verantwortlich. Angaben dazu sind 
den Datenschutzbestimmungen der SymptomCheck
Applikation zu entnehmen. Verantwortliche der Daten
bearbeitung bleibt die SWICA Krankenversicherung 
AG, Römerstrasse 38, 8400 Winterthur. Die Daten 
werden entsprechend den Vorgaben des Bundesge
setzes über die Krankenversicherung (KVG), des Bun
desgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialver
sicherungsrechts (ATSG) und des Bundesgesetzes 
über den Datenschutz (DSG) bearbeitet. Die Symp
tomCheckApplikation wird für die Durchführung von 
FAVORIT MULTICHOICE benötigt. Für die Inanspruch
nahme der SymptomCheckApplikation gelten die 
Datenschutzbestimmungen der SymptomCheckAppli
kation. Die SymptomCheckApplikation kann ein 
Medizinalprodukt der Klasse I nach der Medizinpro
dukteverordnung (MepV; SR 812.213) darstellen und 
damit den gesetzlichen Bestimmungen von Medizinal
produkten unterstehen. Um die SymptomCheckAppli
kation nutzen zu können, sind die technischen Voraus
setzungen vor Beitritt zum Versicherungsmodell zu 
klären.

 Die Zwecke der Datenbearbeitung, die Kategorien 
der bearbeiteten Daten, die Art und Weise der Daten
bearbeitung und allenfalls involvierte Dritte werden in 
den Datenschutzbestimmungen zur SymptomCheck
Applikation beschrieben. Die Datenschutzbestimmun
gen werden vor Beitritt zum FAVORIT MULTICHOICE 
bekannt gegeben. 
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http://swica.ch



